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Berichte
Rechtstheorie-Symposium 
zu Fragen der Rechtsanwendung
Dr. ANDREAS GÄNGEL und MICHAEL SCHAUMBURG, 
Institut für Theorie des Staates und des Rechts 
der Akademie der Wissenschaften der DDR

In Abständen von zwei Jahren veranstaltet der Bereich 
Rechtstheorie des Instituts für Theorie des Staates und des 
Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR die Berli
ner Rechtstheoretischen Symposien, auf denen Themenkreise 
erörtert werden, die für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis 
gleichermaßen bedeutend sind.1 Auf dem VI. Symposium 
am 26. und 27. November 1985 beschäftigten sich Rechts
theoretiker, Vertreter der Rechtszweigwissenschaften und 
Rechtspraktiker der DDR sowie Wissenschaftler aus der 
UdSSR, der CSSR, der Ungarischen Volksrepublik, der Volks
republik Polen und der Sozialistischen Republik Vietnam mit 
dem Thema „Die eigenverantwortlich-schöpferische Kompo
nente in der Rechtsanwendung und ihr Einfluß auf die ge
sellschaftliche Wirksamkeit des Rechts“. Rechtspolitisches An
liegen der Veranstaltung war es, in Fortführung des auf dem 
IV. Symposium entwickelten Ansatzes von der Komplemen
tarität und letztlichen Wirkungsgleichheit von Rechtsetzung 
und Rechtsanwendung die Beziehungen zwischen zentraler 
staatlicher Leitung und Entwicklung der demokratischen In
itiative innerhalb des Prozesses der rechtlichen Regelung zu 
untersuchen.

In seiner Eröffnungsansprache unterstrich der Stellvertre
ter des Ministers der Justiz Dr.S. W i t t e n b e c k ,  daß das 
Recht seine Aufgaben bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft nur dann erfüllen kann, 
wenn über die sozialen Vorgänge und Prozesse seiner An
wendung und Realisierung sowie über die davon ausgehen
den Rückwirkungen ausreichend Klarheit besteht.

Grundlage der Diskussion waren die Basisthesen von 
Prof. Dr. K. A. M o l l n a u  (AdW) zum Thema „Rechtsnorm 
und Rechtsanwendungsentscheidung“ sowie weitere schrift
lich eingereichte Beiträge von in- und ausländischen Teil
nehmern des Symposiums.1 2 Die Diskussion konzentrierte sich 
auf vier Schwerpunkte, zu denen jeweils ein Rapporteur ein
gangs die wichtigsten Gedanken aus dem vorliegenden Ma
terial zusammenfaßte.

In seinen Thesen wies Mollnau darauf hin, daß Rechtsan
wendung „ein breitflächiges Feld im Wirkungsprozeß des 
sozialistischen Rechts“ ist. Um Rechtsanwendung handelt es 
sich beispielsweise, wenn zwei Bürger einen Darlehensver
trag abschließen, ein Betrieb eine Arbeitsordnung erläßt, das 
zuständige Staatsorgan eine Wohnungszuweisung erteilt, ein 
Kreisgericht einen Bürger wegen Diebstahls bestraft, eine 
Schiedskommission einen Nachbarstreit schlichtet u. a. m. Posi
tionen. welche die Rechtsanwendung allein nach dem Krite
rium der Beschaffenheit der Anwendungssubjekte bestimmen 
und dann zu dem Ergebnis kommen. Rechtsanwendung könne 
nur durch staatliche Organe geschehen, wurden von Mollnau 
in Frage gestellt.

Zum ersten Schwerpunkt „Relationen zwischen gesell
schaftlicher Realität. Rechtsnormen und Rechtsnormentext in 
der Rechtsanwendung“ konstatierte Prof. Dr, H. K l e n n e r  
(AdW) in seinem Rapport, daß es in der Rechtstheorie bis
lang noch an einem einheitlichen Rechtsanwendungsbegriff 
fehlt. Insbesondere hinsichtlich der Subjekte der Rechtsan
wendung gehen die Meinungen weit auseinander. Klenner 
unterstützte die in den Basisthesen vertretene Auffassung, 
wonach auch gesellschaftliche Organe und Bürger rechtsan- 
wendende Subjekte seien. Deutlich wurde das Fehlen einer 
Rechtsanwendungstheorie, was bei der Behandlung von 
Grundsatz- und Detailfragen der Rechtsanwendung natürlich 
Konsequenzen hat. In der Diskussion zeigte sich, daß insbe
sondere solche Themen wie Arten der Rechtsanwendung, 
Rechtsziele, Rechtshandlungen, subjektive Rechte und Pflich
ten dringend weiterer Bearbeitung bedürfen.

Das Bemühen, theoriebildend in der Grundlagenforschung 
und zugleich praxiswirksam in der angewandten Forschung 
zu sein, kennzeichnete die Diskussion zum zweiten Schwer
punkt „Anforderungen an den Rechtsanwender bei Verweis 
der anzuwendenden Rechtsnormen auf nichtrechtliche Nor
mensysteme“. Hierzu bildeten u. a. die auf empirisch-theore
tischen Studien basierenden Beiträge von Dr. B. R i c h t e r  
(AdW) über „Nichtrechtliche Sozialnormen und Sozialnor

mensysteme in der Rechtsanwendung“ sowie von 
Dr. M. Nie m a n n  (AdW) zu „Anforderungen an die Ge
richte bei Verweis der anzuwendenden Rechtsnormen auf 
technische Normen“ eine wertvolle Grundlage.

Prof. Dr. G. H a n e y  (Friedrich-SchUler-Universität Jena) 
stellte in seinem Rapport fest, daß in den vorgelegten Bei
trägen als'nichtrechtliche Normensysteme vor allem die Mo
ral, Gewohnheiten, Normen gesellschaftlicher Organisationen, 
Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens sowie tech
nische Normen behandelt wurden, während beispielsweise 
die Normen der Politik, des Brauchs Und der Tradition keine 
ausdrückliche Beachtung gefunden hätten.

Der Erarbeitung theoretischer Voraussetzungen zur Ra
tionalisierung der Rechtsanwendung diente in besonderem 
Maße der dritte Diskussionsschwerpunkt, der die „Grenzen 
der Schematisierbarkeit der Rechtsanwendung“ zum Gegen
stand hatte. Dr. W. S e g e t h (AdW) verwies in seinem Rap
port darauf, daß das Schematische und das Schöpferische in 
der Rechtsanwendung keinen bloßen Gegensatz, sondern zu
gleich eine Einheit bilden. Der positive Aspekt des Schemati
schen besteht einerseits in einer einheitlichen Rechtsanwen
dung und damit verbunden in der Wahrung der Rechtssicher
heit und Gerechtigkeit, andererseits in der möglichen Ent
lastung des Rechtsanwenders, in der Freisetzung seiner 
schöpferischen Potenzen.

Ausgehend von einer Schematisierbarkeit juristischer Ent
scheidungen wurde — unter Bezugnahme auf die diesbezügli
chen Darlegungen Wittenbecks — über den Einsatz von elek
tronischen Systemen in der Rechtsanwendung diskutiert. Über 
die Vorteile einer besseren Informationsversorgung des 
Rechtsanwenders durch den Einsatz von Rechentechnik be
steht Einigkeit. Als das eigentliche Problem wurde die un
mittelbar rechnergestützte Rechtsahwendung, die „maschi
nelle“ Entscheidung, herausgestellt. Dies sei zwar prinzipiell 
möglich, wurde aber in der Diskussion zur Zeit nur für be
stimmte Rechtsanwendungssituationen und erst nach entspre
chenden Vorarbeiten für real angesehen. Über Erfahrungen 
beim Einsatz der -EDV in der UdSSR, der im Bereich der 
Rechtsanwendung eine wesentliche Effektivitätssteigerung 
bewirkt habe, berichtete Prof. Dr. W e n g e r o w  (Moskau).

In der Diskussion zum vierten Schwerpunkt „Rechtsan
wendung als Forschungsfeld bei der Analyse des rechtlichen 
Regelungsprozesses: Positionen, Streitpunkte, Postulate und 
Ziele“ kamen noch einmal grundsätzliche Probleme zur Spra
che. In seinen Basisthesen hatte Mollnau den Stellenwert 
der eigenverantwortlich-schöpferischen Komponente in der 
Rechtsanwendung als einen Teilaspekt des Wirkens des de
mokratischen Zentralismus im rechtlichen Regelungsprozeß 
bestimmt und damit auf die gesetzmäßige Beziehung zwi
schen Rechtsanwendung und Demokratieentwicklung in der 
sozialistischen Gesellschaft hingewiesen. In seinem Rapport 
stellte Prof. Dr. U.-J. H e u e r  (AdW) fest, daß diese Position 
in einer Reihe von Beiträgen Unterstützung gefunden habe 
und z. T. historisch belegt wurde. Prof. Dr. К а s i m i r- 
t s c h u k  (Institut für Staat und Recht der AdW der UdSSR) 
betonte unter Bezugnahme auf die Aussprache zum Pro
grammentwurf der KPdSU, daß zwischen dem Ausbau der 
Demokratie in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
und der Ausprägung der eigenverantwortlich-schöpferischen 
Komponente in der Rechtsanwendung ein enger Zusam
menhang besteht.

In der Diskussion wurden ferner erste Ergebnisse einer 
Analyse der Rechtsauskunftstätigkeit an den Kreisgerichten 
vorgestellt, die eine Projektgruppe des Bereichs Rechtstheorie 
des Instituts für Theorie des Staates' und des Rechts der Aka
demie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Mi
nisterium der Justiz vornimmt. Hauptziel der Studie ist es, 
exakte Informationen für die Leitung der Rechtsanwendung 
im Justizbereich und in anderen staatlichen Organen zu ge
winnen sowie die Rechtsauskunftsbedürfnisse der Bürger ge
nauer zu erfassen, um zu effektiven Schlußfolgerungen für 
die Verbesserung der Rechtspropaganda zu gelangen.

Das Symposium ergab, daß die Ausarbeitung und Weiter
entwicklung einer sozialistischen Rechtsanwendungstheorie 
eine aktuelle Aufgabe der Rechtstheoretiker bleibt, die sie in 
Zusammenarbeit mit den Vertretern der Rechtszweigwissen
schaften und den Rechtspraktikern zu lösen haben.

1 Vgl. zu den vorangegangenen Symposien die Berichte in: NJ 1976, 
Heft 7, S. 204 ff.; NJ 1978, Heft 4, S. 173 f.; NJ 1980, Heft 4, S. 166 f.; 
NJ 1982, Heft 7, S. 318; NJ 1984, Heft 4, S. 152 f.

2 Die Beiträge werden vom Institut der AdW veröffentlicht.


